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Regeste

Reisedokumente für ausländische Personen (Übriges)

Erwägungen

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie, wenn nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die
Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als
den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich
die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.). 3.1 Nach
Art. 7 Abs. 1 RDV muss Schutzbedürftigen und vorläufig aufgenommenen Personen, die
ein gültiges und von der Schweiz anerkanntes Reisedokument ihres Heimat- oder
Herkunftsstaates besitzen, für Auslandreisen ein Rückreisevisum ausgestellt werden. Das
SEM stellt dabei ein Rückreisevisum unter den Voraussetzungen nach Art. 9 Abs. 1 und 4
RDV aus (vgl. Art. 7 Abs. 2 RDV). 3.2 Art. 9 Abs. 1 RDV sieht vor, dass Asylsuchende
und vorläufig aufgenommene Personen vom SEM ein Reisedokument oder ein
Rückreisevisum erhalten können, wenn eine der im vorgenannten Artikel aufgezählten
Voraussetzungen erfüllt ist, d.h. bei schwerer Krankheit oder beim Tod von
Familienangehörigen (Bst. a), zur Erledigung von wichtigen und unaufschiebbaren
höchstpersönlichen Angelegenheiten (Bst. b), zum Zweck von grenzüberschreitenden
Reisen, die vom Schul- oder Ausbildungsbetrieb, den die gesuchstellende Person bis zu
ihrer Mündigkeit oder bis zum ordentlichen Abschluss ihrer Ausbildung besucht,
vorgeschrieben sind (Bst. c) oder zum Zweck der aktiven Teilnahme an Sport- oder
Kulturanlässen im Ausland (Bst. d). Weiter kann eine vorläufig aufgenommene Person ein
Reisedokument oder ein Rückreisevisum für eine Reise von höchstens 30 Tagen pro Jahr
erhalten, wenn es sich aus humanitären Gründen gebietet (Art. 9 Abs. 4 Bst. a RDV) oder
aus anderen Gründen, drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme (Art. 9 Abs. 4
Bst. b RDV). Ein genereller Anspruch auf Ausstellung eines Rückreisevisums besteht
hingegen gemäss klarem Wortlaut der Bestimmung grundsätzlich nicht. 3.3 In der RDV
vom 20. Januar 2010 (AS 2010 621) war der Nachweis von spezifischen Reisegründen für
vorläufig Aufgenommene nicht (mehr) vorgesehen. Diese Regelung hat sich hingegen nicht
bewährt, da es einerseits zum Wegfall einer präventiven Kontrolle durch das SEM sowie
andererseits zu einer Zunahme von möglichen Missbrauchsfällen führte. Mit der aktuell
geltenden RDV wurden deshalb - wie aufgezeigt (E. 3.2) - wieder-um Reisegründe für diese



Personengruppe eingeführt. Bezweckt wird damit ein kontrollierter Umgang mit Reisen von
vorläufig aufgenommenen Personen. Insbesondere sollen dadurch die Reisen mit dem
Aufenthaltsstatus vereinbart werden können (siehe dazu Erläuterungen des EJPD/BFM zur
Totalrevision der Verordnung über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische
Personen vom 20. Januar 2010, S. 1 und S. 8, www.sem.admin.ch/dam/data/migration/recht
sgrundlagen/gesetzgebung/totalrev_rdv/ber2-d.pdf; nachfolgend Erläuterungen). Wie
erwähnt, bestehen nebst den in Art. 9 Abs. 1 RDV erwähnten Reisegründen, welche
insbesondere für Auslandreisen in Notfallsituationen und für kürzere begründete
Auslandaufenthalte gedacht sind, ausserdem noch zwei weitere Reisegründe (vgl. Art. 9
Abs. 4), welche gewisse Reisen, die nicht als Notfälle gelten, unter Berücksichtigung
bestimmter Aspekte (vgl. dazu Art. 9 Abs. 5 RDV) ermöglichen sollen. Damit soll
verhindert werden, dass die persönliche Freiheit von vorläufig aufgenommenen Personen -
welche oftmals längerfristig in der Schweiz verbleiben - nicht in unzulässiger Weise
eingeschränkt wird (Erläuterungen S. 9). Hierzu halten die Erläuterungen weiter fest, dass
die Verhältnismässigkeit beachtet werden muss, d.h. je länger jemand mit einer vorläufigen
Aufnahme in der Schweiz lebt und je mehr er integriert ist, desto weniger rechtfertigt sich
ein Eingriff in die Reisefreiheit bzw. die Verweigerung des Ausstellens von
Reisedokumenten oder Rückreisevisa (S. 8 ebenda).

E. 4.1
Der Beschwerdeführer begründet sein Begehren um Ausstellung eines Rückreisevisums mit
dem Wunsch, seinen Bruder in Dubai zu besuchen. Dieser lebe und arbeite seit Januar 2015
dort. Zudem möchte er auch dessen Frau und seine beiden Neffen kennenlernen. Er selbst
habe seine Heimat im Jahr 1998 verlassen und lebe seither in der Schweiz. Seit dieser Zeit
habe er seine Brüder, die im Sudan lebten, nie mehr gesehen (vgl. Akten "Schweizerische
Reisedokumente" der Vorinstanz [nachfolgend SEM act.] 10/3; Beschwerde S. 2).

E. 4.2
Der angeführte Reisegrund kann offensichtlich unter keine der in Art. 9 Abs. 1 RDV
abschliessend aufgezählten Abgabevoraussetzungen subsumiert werden: Es liegt keine
schwere Krankheit oder Tod eines Familienangehörigen vor (Bst. a). Die Ausstellung des
gewünschten Rückreisevisums kann auch nicht mit der Erledigung von wichtigen und
unaufschiebbaren höchstpersönlichen Angelegenheiten begründet werden (Bst. b). Zudem
dient das Rückreisevisum weder grenzüberschreitenden Reisen im Sinne von Bst. c oder der
aktiven Teilnahme an Sport- oder Kulturanlässen in Ausland (Bst. d).

E. 4.3
Geprüft werden muss hingegen, ob der Beschwerdeführer - dessen vorläufige Aufnahme im
Jahr 2006 verfügt wurde - allenfalls aus anderen Gründen ein Rückreisevisum erhalten kann
(vgl. Art. 9 Abs. 4 Bst. b RDV). Der Beschwerdeführer selbst beantragt denn auch die
Ausstellung eines Rückreisevisums im Sinne von Art. 9 Abs. 4 Bst. b RDV. Ob die
Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, die Ausstellung eines Rückreisevisums nach
genannter Bestimmung komme nicht in Frage, gilt es nachfolgend zu überprüfen.

E. 5.1
Das SEM berücksichtigt bei der Prüfung des Gesuchs nach Art. 9 Abs. 4 RDV den Grad der
Integration der betroffenen Person. Zudem kann das SEM für Reisen nach Art. 9 Abs. 4 Bst.
b RDV die Ausstellung eines Reisedokumentes oder eines Rückreisevisums ablehnen, wenn
eine ausländische Person auf Sozialhilfe angewiesen ist (Art. 9 Abs. 5 RDV).



E. 5.2
Die Beurteilung des Grades der Integration der betroffenen vorläufig aufgenommenen
Person richtet sich nach Art. 4 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Integration
von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA, SR 142.205) namentlich in der Respektierung
der rechtsstaatlichen Ordnung und der Werte der Bundesverfassung (Bst. a), im Erlernen
der am Wohnort gesprochenen Landessprache (Bst. b), in der Auseinandersetzung mit den
Lebensbedingungen in der Schweiz (Bst. c) und im Willen zur Teilnahme am
Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung (Bst. d). Insbesondere soll die
gesuchstellende Person nicht dauerhaft sozialhilfeabhängig oder straffällig sein. Je länger
eine vorläufig aufgenommene Person in der Schweiz weilt, desto höher sind die
Anforderungen an den Grad der Integration (vgl. Erläuterungen S. 10). Keine erfolgreiche
Integration liegt insbesondere vor, wenn eine Person kein Erwerbseinkommen
erwirtschaften kann, welches ihren Konsum zu decken vermag, und während einer
substantiellen Zeitdauer von Sozialleistungen abhängig ist (Urteil des BGer 2C_317/2015
vom 1. Oktober 2015 E. 4.1 m.H.).

E. 6.1
Der Beschwerdeführer ist am 29. August 1998 in die Schweiz eingereist. Am 10. Mai 2006
wurde infolge Vorliegens einer persönlichen Notlage seine vorläufige Aufnahme verfügt.
Er lebt nun seit 17 Jahren - davon 9 Jahre als vorläufig Aufgenommener - in der Schweiz,
weshalb die Anforderungen an seine Integrationsleistungen entsprechend hoch sind.

E. 6.2
Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdeführer diverse berufliche Tätigkeiten wie
Hilfsmetzger, Druckereimitarbeiter und Küchenmitarbeiter ausgeübt hatte und auch an
Qualifizierungs-/Beschäftigungsprogrammen (Hauswirtschaft bzw. Lager und Transport)
teilgenommen hatte (vgl. Asylakten A33/9-16 sowie SEM act. 8/2). Seit dem 22. November
2012 habe der Beschwerdeführer bei A._______ gearbeitet und das Anstellungsverhältnis
selbst auf den 31. Juli 2015 gekündigt (vgl. SEM act. 8/2). Der Beschwerdeführer wendet
ein, dass er meistens eine Teilzeitstelle innehatte. Es sei für einen sudanesischen
Staatsangehörigen mit Ausweis F praktisch unmöglich, eine Vollzeitstelle zu bekommen.
Es sei für ihn ein harter Schlag gewesen, im Sommer 2015 weder eine
Aufenthaltsbewilligung noch ein Rückreisevisums zu erhalten. Dies habe zu einem Anstieg
seines depressiven Zustands geführt und in der Folge zur Kündigung seiner Arbeitsstelle.
Glücklicherweise habe sich sein Zustand wieder stabilisiert und er habe ab dem 1.
Dezember 2015 bei einem [...] eine 40%-Anstellung gefunden. Dies obwohl er immer
gewillt gewesen wäre, 100% zu arbeiten (vgl. Beschwerde S. 2f.).

E. 6.3
Trotz der dargelegten Einwände des Beschwerdeführers kann vorliegend nicht davon
ausgegangen werden, dem Beschwerdeführer sei aufgrund seiner bisherigen geleisteten
Arbeitseinsätze die wirtschaftliche Integration in der Schweiz gelungen. Insbesondere ist er
seit einigen Jahren von der Sozialhilfe abhängig und konnte demnach in dieser Zeit nicht
selbständig für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Gemäss Bestätigung der
Gemeindeverwaltung Z._______ vom 8. Juni 2015 wurde der Beschwerdeführer seit dem 1.
Dezember 2009 mit Leistungen der Sozialhilfe in der Höhe von Fr. 228'747.25 unterstützt
(vgl. Beilage zu SEM act. 7/7). Bereits davor war er zeitweise auf Unterstützungsleistungen
der Sozialhilfe angewiesen (vgl. Bestätigung der Heilsarmee Flüchtlingshilfe vom 21. März



2006, dass der Beschwerdeführer seit 1. September 2005 von der Fürsorge abhängig sei
[Asylakten A33/5]). Der Replik ist zudem zu entnehmen, dass er auch heute noch auf
Sozialhilfe angewiesen ist. Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, zum jetzigen
Zeitpunkt lägen gefestigte wirtschaftliche Verhältnisse vor. Zum Vorbringen, dass die
Kündigung seines Arbeitsverhältnisses bei A._______ aufgrund der Verschlechterung
seines depressiven Zustands (auch) infolge Verweigerung des Rückreisevisums erfolgte
(vgl. E. 6.2), gilt es zu erwähnen, dass sein Kündigungsschreiben vom 19. Mai 2015 datiert
(SEM act. 7/6), während das SEM dem Beschwerdeführer erst mit Schreiben vom 21.
August 2015 - Wochen nachdem er selbst sein Arbeitsverhältnis gekündigt hat - mitteilte,
dass das Gesuch betreffend Rückreisevisum abgelehnt werde (vgl. SEM act. 9/2).

E. 6.4
Vor diesem Hintergrund muss dem Beschwerdeführer eine gelungene Integration, wie sie
nach einer langjährigen Aufenthaltsdauer in der Schweiz erwartet werden darf,
abgesprochen werden. Daran kann auch nichts ändern, dass er in strafrechtlicher Hinsicht
einen einwandfreien Leumund hat, keine Betreibungen bzw. Verlustscheine auf ihn
registriert sind (vgl. SEM act. 7/3 und 7/4) sowie gemäss eigenen Aussagen über gute
mündliche und schriftliche Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen soll (vgl.
Beschwerde S. 2). Aus dem pauschalen und nicht weiter substantiierten Vorbringen, er habe
soziale Kontakte im schulischen Umfeld seiner Kinder sowie zu Arbeitskollegen und
Nachbarn (vgl. Beschwerde S. 2), kann zudem nicht abgeleitet werden, er sei in sozialer
Hinsicht gut in die schweizerischen Verhältnisse integriert.

E. 6.5
Damit hat die Vorinstanz zu Recht die Ausstellung des Rückreisevisums im Sinne von Art.
9 Abs. 4 Bst. b RDV verweigert. Keine Rolle kann dabei spielen, dass die Kosten für die
Reise und den Aufenthalt in Dubai angeblich vom Bruder übernommen würden (vgl.
Beschwerde S. 3). Unklar bleibt in diesem Zusammenhang auch, wieso der
Beschwerdeführer anfänglich in seinem Gesuch betreffend Rückreisevisum als Reiseziel
nebst Dubai auch Äthiopien angegeben hatte (vgl. SEM act. 7/8). Aufgrund der dargelegten
- im zeitlichen Kontext - nicht hinreichenden Integrationsleistungen und des langjährigen
Sozialhilfebezugs des Beschwerdeführers, der noch immer andauert, erweist sich die
Verweigerung im Übrigen als verhältnismässig (vgl. E. 3.3).

E. 7.1
Der Beschwerdeführer verweist des Weiteren auf sein Grundrecht auf Achtung des Privat-
und Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK und Art. 13 BV. Das Treffen mit seinem Bruder
und dessen Familie würde ohne Zweifel zu einer Verbesserung seines Lebensgefühls und
damit auch seiner Depression führen und ihn in allen Belangen des Lebens motivieren. Eine
vorläufige Aufnahme könne wie in seinem Fall zu einem Dauerzustand führen, was in der
RDV nicht berücksichtigt werde. Für solche Personen, die aufgrund der Vergangenheit und
der schwierigen Situation in der Schweiz oft mit (psychischen) Problemen zu kämpfen
hätten, erfüllten Besuche von nahen Verwandten eine äusserst wichtige Funktion für ihr
familiäres, psychisches und soziales Wohlergehen, was sich positiv auf Arbeit, Integration
und generell auf das Leben in der Schweiz auswirke (vgl. Beschwerde S. 3 f. sowie Replik
S. 2).

E. 7.2



Soweit sich der Beschwerdeführer auf das von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV geschützte
Recht auf Achtung des Familienlebens beruft, ist zu erwähnen, dass dieses in erster Linie
die Kernfamilie schützt, d.h. die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen
Kindern. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung anerkennt hingegen auch Ansprüche unter
Erwachsenen, wenn zwischen nahen Familienangehörigen - beispielsweise aufgrund von
Krankheit oder Invalidität - ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht (vgl. bspw.
Urteile des BGer 2C_418/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 4.6.2 und des BVGer
C-1902/2012 vom 18. Februar 2014 E. 5.3.1 je m.w.H.). In vorliegendem Verfahren wird
hingegen nicht dargetan und ist auch nicht aus den Akten ersichtlich, inwiefern ein solches
besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Bruder
bzw. dessen Familie bestehen soll. Ein solches kann auch nicht aus dem eingereichten
ärztlichen Bericht vom 3. Dezember 2015 abgeleitet werden. Ohnehin gilt es zu beachten,
dass Art. 8 EMRK praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt verschafft
(BGE 138 I 246 E. 3.2.1 S. 250 m.H.). Die Konventionsgarantie schützt das Familienleben
als solches und nicht die freie Wahl des für den Aufbau und die Führung des
Familienlebens günstigsten Ortes. Ein Eingriff in den Schutzbereich des Familienlebens
liegt daher in aller Regel nicht vor, wenn von den Beteiligten ohne weiteres erwartet werden
kann, das Familienleben ausserhalb der Schweiz zu pflegen. Eine Interessenabwägung nach
Art. 8 Abs. 2 EMRK erübrigt sich unter diesen Umständen. Sofern der Beschwerdeführer
replikweise auf die restriktiven Visabestimmungen der Schweiz sowie der Schengenstaaten
verweist, gilt es anzuführen, dass es dem in Dubai lebenden Bruder ohne Weiteres
zuzumuten wäre, diese Frage genauer abzuklären, zumal sich dieser aufgrund der
geschilderten Umstände in soliden wirtschaftlichen Verhältnissen befinden dürfte.
Entgegen den Aussagen des Beschwerdeführers trifft es auch nicht zu, dass er seit 17 Jahren
keiner seiner nahen Verwandten und insbesondere keiner seiner Brüder getroffen habe (vgl.
Beschwerde S. 2), hat doch im Jahr 2013 ein Treffen mit einem seiner Brüder im Ausland
stattgefunden. Dies hat er auf Vorhalt des SEM (vgl. Vernehmlassung) auch replikweise
eingeräumt. Im Übrigen kann der Beschwerdeführer den Kontakt zu seinen Brüdern auch
auf andere Weise als durch Besuche im Ausland pflegen (z.B. Telefonate, Skype, E-Mail
usw.). Bei dieser Sachlage kann der Beschwerdeführer vorliegend aus Art. 8 EMRK bzw.
Art. 13 BV nichts ableiten.

E. 8
Die angefochtene Verfügung ist nach dem Gesagten im Lichte von Art. 49 VwVG nicht zu
beanstanden. Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 9
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird der unterliegende Beschwerdeführer
kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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